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1 Planungsrechtliche Voraussetzungen 

Der Markt Wartenberg besitzt einen vom Landratsamt Erding mit Bescheid vom 30. August 2012 (Az. 41-2) 

genehmigten Flächennutzungsplan. Der Bebauungsplan Großmarkt Strogenstraße eines Gewerbegebiets für 

Einzelhandelsbetriebe am nördlichen Abschnitt der Strogenstraße wurde im Jahr 2009 aufgestellt und im 

Jahr 2010 vereinfacht geändert. Der Gemeinderat des Marktes Wartenberg hat am 6. März 2013 beschlos-

sen, den Bebauungsplan erneut zu ändern. 

2 Anlass, Ziele und Zwecke der Planung 

Der rechtskräftige Bebauungsplan wurde für einen Lebensmittelsupermarkt und einen Getränkemarkt kon-

zipiert. Zulässig sind nur Handelsbetriebe ohne wesentliche Auswirkungen auf die Verwirklichung der Ziele 

der Raumordnung und Landesplanung und auf die städtebauliche Entwicklung und Ordnung, also keine 

„großflächigen Handelsbetriebe“ im Sinne der Baunutzungsverordnung (BauNVO). Der Markt Wartenberg 

hat das Grundstück an die EDEKA-Gruppe verkauft.  

Die Beschränkung auf kleinflächige Betriebe entspricht dem Einzelhandelsziel des bayerischen Landesent-

wicklungsprogramms, das großflächige Einzelhandelsbetriebe in Kleinzentren – wie Wartenberg - nur in 

Ausnahmefällen ermöglicht. Ein Ausnahmetatbestand war zum Zeitpunkt der Bebauungsplanaufstellung 

nach der Verwaltungspraxis des zuständigen Ministeriums und der Landesplanungsbehörde nicht gegeben. 

Am 21. Dezember 2010 hat die bayerische Staatsregierung beschlossen, den Gemeinden des ländlichen 

Raums größere Spielräume für die Entwicklung der Nahversorgung zu geben. Durch die geänderte Ausle-

gung des Einzelhandelsziels kann nun auch im Kleinzentrum Wartenberg ein Supermarkt als großflächiger 

Einzelhandelsbetrieb mit bis zu 1.200 m² Verkaufsfläche zugelassen werden. 

Der Markt Wartenberg möchte diesen landesplanerisch zulässigen Rahmen am Standort Strogenstraße aus-

schöpfen. Einerseits ist die EDEKA-Gruppe als Grundstückseigentümer an der Errichtung eines größeren Su-

permarktes interessiert. Der Trend zur Vergrößerung der Verkaufsflächen von Vollsortimentern ist durch ihre 

Qualitätsstrategie begründet, ein zunehmend umfassendes Sortiment übersichtlich und in angenehmer La-

denatmosphäre anzubieten. Der Markt Wartenberg möchte die Verwirklichung dieser betriebswirtschaftli-

chen Ziele ermöglichen, um seine bestehende Nahversorgungsstruktur langfristig zu erhalten und zu stär-

ken. Mit der vorliegenden Bebauungsplanänderung schafft er die baurechtlichen Voraussetzungen. 

3 Verfahren 

Die vorliegende Bebauungsplanänderung dient einer Maßnahme der Innenentwicklung: auf der gleichen 

Fläche soll eine intensivere, marktgerechtere Einzelhandelsnutzung zugelassen werden als bisher. Es han-

delt sich soweit um eine Nachverdichtung der zulässigen baulichen Nutzung. Die Planung trägt dazu bei, 

Neuausweisungen auf der grünen Wiese zu vermeiden. 

Der Bebauungsplan kann deshalb im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB geändert werden. Auch 

die sonstigen Voraussetzungen für dieses Verfahren sind erfüllt: 

 Die Bebauungsplanänderung setzt sowohl alleine für sich als auch im Zusammenhang mit dem bis-

herigen Plan eine zulässige Grundfläche gemäß § 19 Abs. 2 BauNVO von weniger als 20.000 m² fest 

(das Baugebiet selbst ist bereits kleiner als 20.000 m²). 

 Durch die Bebauungsplanänderung wird kein Vorhaben zugelassen, das einer Pflicht zur Durchfüh-

rung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprü-

fung (UVPG) oder nach Landesrecht unterliegen. 

Im UVP-Gesetz ist eine Umweltverträglichkeitsprüfung für den Bau von großflächigen Einzelhan-

delsbetrieben in bestimmten Fällen vorgeschrieben (§ 3b UVPG in Verbindung mit Nr. 18.6 und 

18.8 des Anhangs 1). Für den hier geplanten Verbrauchermarkt mit einer Geschossfläche von  

1.200 m² bis weniger als 5.000 m² müsste eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt wer-

den, wenn das Vorhaben nach Einschätzung aufgrund überschlägiger Prüfung erhebliche nachtei-

lige Umweltauswirkungen haben kann (allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls nach § 3c UVPG).  

Der Markt Wartenberg hat die Vorprüfung durchgeführt. Nach seiner Einschätzung hat das Vorha-

ben keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen. Die Vorprüfung ist in der Anlage zur  

Begründung dokumentiert (s.u., Nr. 11). 
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Auf Landesebene wurde die UVP-Pflicht für bestimmte Vorhaben im Bayerischen UVP-Richtlinie 

Umsetzungsgesetz (BayUVPRLUG) vom 27. Dezember 1999 geregelt. Auch dieses Gesetz ergibt 

keine UVP-Pflicht für den großflächigen Einzelhandelsbetrieb. 

 Es bestehen keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b 

BauGB genannten Schutzgüter, also der Erhaltungsziele und des Schutzzwecks der Natura 2000-

Gebiete im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes. Das nächste Natura 2000-Gebiet ist das Flora-

Fauna-Habitatgebiet „Strogn mit Hammerbach und Köllinger Bächlein“. Dieses Gebiet beginnt in 

einem Abstand von 1.600 m bachaufwärts. Bei dieser Entfernung ist nicht zu erwarten, dass die 

Planung die Schutzgüter des FFH-Gebiets beeinträchtigt. 

Der Markt Wartenberg führt die Bebauungsplanänderung somit im beschleunigten Verfahren nach § 13a 

BauGB durch. Von einer Umweltprüfung und der Erstellung eines Umweltberichts wird abgesehen. Der Flä-

chennutzungsplan des Marktes Wartenberg wird nach Abschluss des Verfahrens im Wege der Berichtigung 

an den Bebauungsplan angepasst – dazu wird die Darstellung eines Gewerbegebiets in eine Sondergebiets-

darstellung geändert. 

4 Städtebaulicher Entwurf 

Im Baugebiet waren bisher ein Supermarkt mit ca. 900 m² Verkaufsfläche, ein Getränkemarkt mit ca. 350 m² 

Verkaufsfläche und ein Kundenparkplatz mit 83 Stellplätzen vorgesehen (siehe Entwurf 2010). Die Gebäude 

waren mit einer Geschossfläche von ca. 1.650 m² geplant (Supermarkt 1.200 m², Getränkemarkt 450 m²). 

Der Getränkemarkt soll nun in den Supermarkt integriert werden – der Supermarkt soll insgesamt eine Ver-

kaufsfläche von ca. 1.200 m² und eine Geschossfläche von ca. 1.620 m² erhalten. Der Kundenparkplatz kann 

durch die Umorganisation auf 91 Stellplätze ausgebaut werden. Die überbauten Flächen werden insgesamt 

nicht vergrößert. Die Zufahrt wird um 9,3 m in Südrichtung verlegt. 

  

bisheriger Entwurf (2010) neuer Entwurf (2013) 
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5 Änderung von Festsetzungen 

5.1 Geltungsbereich (Nr. 1.1, zeichnerisch) 

Der Geltungsbereich wird im Süden um einen 6 m breiten, 261 m² großen Streifen erweitert, um den Gebäu-

deabstand zwischen dem Verbrauchermarkt und dem vorhandenen Bauhof zu regeln (siehe folgende Erläu-

terungen unter 5.5 und 5.8). 

5.2 Art der Nutzung (Nr. 2.1) 

 bisher „Gewerbegebiet: zulässig sind nur Einzelhandelsbetriebe und sonstige Handelsbetriebe, die im 

Hinblick auf den Verkauf an letzte Verbraucher mit Einzelhandelsbetrieben vergleichbar sind.“ 

 zukünftig „Sondergebiet Einzelhandel: zulässig ist ein Lebensmittelvollsortimenter mit bis zu 1.200 m² 

Verkaufsfläche.“ 

Das Baugebiet wird als sonstiges Sondergebiet festgesetzt – die Grenzen des Baugebiets werden nicht ver-

ändert. Die Änderung der Gebietsart ist notwendig, weil großflächige Einzelhandelsbetriebe nur in Sonder-

gebieten oder Kerngebieten zulässig sind. Sonstige Sondergebiete sind Gebiete, die sich von den Baugebie-

ten nach den §§ 2 bis 10 BauNVO wesentlich unterscheiden.  

Für sonstige Sondergebiete ist im Bebauungsplan die Zweckbestimmung und Art der Nutzung festzusetzen. 

Als Zweckbestimmung wird hier der Einzelhandel und als Art der Nutzung der Lebensmittelvollsortimenter 

mit Angabe der maximalen Verkaufsfläche festgesetzt. Diese Festsetzung erfasst einen bestimmten, in der 

sozialen und wirtschaftlichen Realität vorkommenden Anlagentyp – die Verkaufsfläche entspricht der Min-

destbetriebsgröße des Betriebstyps, wie sie in der Ministerratsentscheidung vom 21. Dezember 2010 ge-

nannt wurde. Die Beschränkung der Verkaufsfläche stellt keine unzulässige gebietsbezogene Kontingentie-

rung dar, sondern ist vorhabenbezogen, da im Geltungsbereich nur ein Lebensmittelvollsortimenter 

zulässig ist (siehe dazu auch die Erläuterungen unter 5.6). 

5.3 Maß der Nutzung - Grundflächenzahl (Nr. 2.2) 

Die Grundflächenzahl bleibt unverändert. Es wird jedoch eine Überschreitungsmöglichkeit ausdrücklich nur 

für Stellplätze und ihre Zufahrten bis zu einer Grundflächenzahl von 0,93 ergänzt. Diese Überschreitung ist 

zur Realisierung des städtebaulichen Entwurfs erforderlich, weil das Bauland im Bebauungsplan bedingt 

durch die Lage zwischen Staatsstraße und Strogen sehr eng begrenzt wird. Mit der Überschreitungsmög-

lichkeit wird eine Vergrößerung des Baulands Richtung Norden vermieden. Ein Ausgleich für die höhere 

Versiegelung besteht in den außerhalb des Baulands liegenden und insoweit nicht bebaubaren Grund-

stücksteilen.  

5.4 Maß der Nutzung - Höhe (Nr. 2.3) 

Die bisherige Festsetzung 5.1 (Traufhöhe) wird in die Festsetzung 2.3 (Höhe) integriert. Die beiden Fest-

setzungen werden lediglich aus Gründen der Übersichtlichkeit zusammengefasst. Ihr Wortlaut wird nicht 

geändert. 

5.5 Bauweise (Nr. 2.4) 

 bisher „abweichende Bauweise: die Gebäude werden mit seitlichem Grenzabstand errichtet. Die Länge der 

in § 22 Abs. 2 Satz 1 BauNVO bezeichneten Hausformen darf höchstens 60 m betragen.“ 

 zukünftig „abweichende Bauweise: die Gebäude dürfen an die südliche Grundstücksgrenze herangebaut 

werden. Die Länge der in § 22 Abs. 2 Satz 1 BauNVO bezeichneten Hausformen darf höchstens 60 m be-

tragen.“ 

Der Supermarkt soll zugunsten einer flächensparenden Bauweise direkt an die südliche Grundstücksgrenze 

gebaut werden. Das war auch bisher vorgesehen und hätte mit der Übernahme von Abstandsflächen auf das 

angrenzende Bauhofgrundstück erreicht werden können. Die Bayerische Bauordnung schreibt in Sonderge-

bieten jedoch größere Abstandsflächen vor als in Gewerbe- oder Industriegebieten (Art. 6 Abs. 5 BayBO). 

Diese größeren Abstandsflächen können nicht vollständig auf dem Bauhofgrundstück übernommen werden. 

Deshalb soll der Grenzanbau auf Grundlage der Bebauungsplanfestsetzung zugelassen werden.  
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Damit die ausreichende Belüftung und Belichtung der Gebäude und der Brandschutz nicht beeinträchtigt 

werden, wird mit einer Festsetzung verhindert, dass auf dem Bauhofgrundstück an diese Grundstücksgrenze 

herangebaut werden kann (siehe folgende Erläuterung unter 5.8).  

5.6 Grundstücksgröße (Nr. 2.5) 

Im Baugebiet soll nur ein Verbrauchermarkt bis zu 1.200 m² Verkaufsfläche zulässig sein, wie es die Lan-

desplanung für den Markt Wartenberg vorgibt. Im Bebauungsplan ist das unter Nr. 2.1 festgesetzt – die  

höhere Landesplanungsbehörde hat die Festsetzung der Beschränkungen gefordert. Nach der verwaltungs-

gerichtlichen Rechtsprechung sind allerdings baugebietsbezogene, vorhabenunabhängige Verkaufsflä-

chenbeschränkungen nicht möglich (BVerwG, Urteil vom 3. April 2008, 4 CN 3.07). Eine Ausnahme von dem 

Verbot einer gebietsbezogenen Verkaufsflächenbegrenzung hat der Senat lediglich für den Fall erwogen, 

dass in dem in Frage stehenden Sondergebiet nur ein einziger Handelsbetrieb zulässig ist. Um zu vermei-

den, dass sich die Festsetzung Nr. 2.1 auf mehrere Vorhaben oder Grundstücke im Baugebiet auswirken 

kann, wird eine Mindestbaugrundstücksgröße von 5.000 m² festgesetzt. Der Geltungsbereich des Bebau-

ungsplanes umfasst – nach Abzug der öffentlichen Verkehrsfläche – eine Grundstücksfläche von 8.252 m² 

(Baugebiet 4.834 m², Gehölzstreifen 630 m², private Grünfläche 1.253 m², von Bebauung freizuhaltende 

Fläche 261 m²). Mit der Festsetzung der Mindestbaugrundstücksgröße ist gewährleistet, dass nur ein Bau-

grundstück entstehen kann, dort nur ein Betrieb zulässig ist und die Verkaufsflächenbeschränkung für die-

sen einzigen Betrieb gilt. 

5.7 Überbaubare Grundstücksflächen (Nr. 3.1 und 3.2, zeichnerisch) 

Die überbaubaren Grundstücksflächen sind im Bebauungsplan mit Baugrenzen festgesetzt. Entsprechend 

dem städtebaulichen Konzept entfallen die Baugrenzen im nördlichen Grundstücksbereich, die für den Ge-

tränkemarkt vorgesehen waren und werden als Fläche für Stellplätze festgesetzt. Die Baugrenzen im südli-

chen Grundstücksbereich bleiben unverändert.  

5.8 Von Bebauung freizuhaltende Fläche (Nr. 3.4) 

Wie oben erläutert (5.5) soll der Verbrauchermarkt an die südliche Grundstücksgrenze herangebaut werden 

können. Im Bebauungsplan ist dazu eine abweichende Bauweise festgesetzt. Da das landesrechtliche Ab-

standsflächenrecht gegenüber der festgesetzten Bauweise zurücktritt, könnte das auf dem Bauhofgrund-

stück, das im unbeplanten Innenbereich liegt, dazu führen, dass dort ebenfalls ein Anbau an die Grenze  

zulässig wird. Das ist vom Markt Wartenberg nicht gewünscht – zwischen den Gebäuden sollen Abstände 

eingehalten werden. Deshalb wird entlang der südlichen Baugrenze eine von Gebäuden freizuhaltende, 6 m 

breite Fläche festgesetzt. Sonstige bauliche Anlagen, die in Abstandsflächen zulässig wären, können wei-

terhin zugelassen werden. Der mit der Fläche festgesetzte Abstand ist so groß, wie der Mindestabstand 

nach Art. 6 der Bayerischen Bauordnung zwischen Gebäuden in Gewerbe- oder Industriegebieten. 

Auf der Fläche befinden sich derzeit keine Gebäude. Sie ist im Eigentum des Marktes Wartenberg. Es ent-

stehen somit keine Entschädigungsansprüche. 

5.9 Zufahrt (Nr. 4.2, zeichnerisch) 

Die festgesetzte Zufahrt wird gemäß dem städtebaulichen Entwurf um ca. 9,30 m Richtung Süden verlegt. 

Auch wenn der mittlerweile zweiten Bebauungsplanänderung entsprechend ausgereifte Entwürfe zugrunde 

liegen, sind Spielräume für die Vorhabenplanung notwendig. Deshalb bleibt die Möglichkeit, die Zufahrt in 

einem gewissen Bereich zu verschieben, unverändert wie im bisherigen Bebauungsplan festgesetzt. 

5.10 Werbeanlagen (Nr. 5.3) 

Die Festsetzung wird zur Klarstellung um einen ausdrücklichen Ausschluss von Fremdwerbung ergänzt: 

 bisher „Werbeanlagen sind nur am Ort der Leistung zulässig.“ 

 bisher „Werbeanlagen sind nur am Ort der Leistung zulässig. Anlagen der Fremdwerbung sind  

nicht zulässig.“ 
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5.11 Grünflächen (Nr. 6.1) 

Die Festsetzung wird zur Vermeidung von Missverständnissen umformuliert: 

 bisher „private Grünfläche: Wiese; Bodendecker oder Rindenmulch sind nur auf Baumscheiben zulässig.“ 

 zukünftig „private Grünfläche: Wiese; auf Baumscheiben sind außerdem auch Bodendecker und Rinden-

mulch zulässig.“  

5.12 Erhalt eines Gehölzstreifens (Nr. 6.2) 

Auf Anregung der unteren Naturschutzbehörde wird die Festsetzung um folgende Regelung ergänzt: 

  „Für Bauarbeiten in einer Entfernung von weniger als 2 m zu dieser Fläche wird die Anwendung der DIN 

18920:2002 "Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen" vor-

geschrieben (Hinweis: diese DIN-Norm liegt zusammen mit dem Bebauungsplan beim Markt Wartenberg 

zu jedermanns Einsicht bereit).“ 

In der DIN-Norm sind Maßnahmen zum Schutz von Bäumen gegen Beeinträchtigungen wie z.B. Bodenver-

dichtung, Baugruben oder mechanische Beschädigungen im Wurzel- und im oberirdischen Bereich aufge-

führt. Diese Maßnahmen sollen den mit der Festsetzung beabsichtigten Schutz des erhaltungswürdigen  

Gehölzstreifens verstärken. Die DIN-Norm 18920:2002 wird beim Markt Wartenberg zusammen mit dem  

Bebauungsplan zur Einsicht bereitgehalten. Sie kann außerdem bei der Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin, 

bezogen werden. 
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6 Einordnung der Planung in die Ziele der Raumordnung 

Das Landesentwicklungsprogramm Bayern enthält Kriterien zur Ansiedlung von Einzelhandelsgroßprojekten 

in Gemeinden, um eine verbrauchernahe Versorgung im Sinne von gleichwertigen Lebensbedingungen in 

allen Landesteilen sicherzustellen. Einzelhandelsgroßprojekte können bestehende zentrale Versorgungs-

strukturen schwächen. Deshalb unterliegt ihre Ansiedlung landesplanerischen Regelungen. Die vorliegende 

Bebauungsplanänderung wird im Folgenden nach der „Handlungsanleitung zur landesplanerischen Über-

prüfung von Einzelhandelsgroßprojekten in Bayern“ des Bayerischen Wirtschaftsministeriums vom 1.  

August 2002 beurteilt.  

Am 27. Februar 2013 wurde der Bebauungsplanentwurf mit der Regierung von Oberbayern als höhere Lan-

desplanungsbehörde vorbesprochen. In einer Offensichtlichkeitsprüfung hat die Behörde festgestellt, dass 

die Planung den Zielen der Raumordnung entspricht - vorbehaltlich einiger zu prüfenden Aspekte, die 

nachfolgend behandelt werden. 

6.1 Vorprüfung 

In der Vorprüfung ist zu ermitteln, ob die Planung ein Vorhaben ermöglicht, das aus landesplanerischer 

Sicht ein Einzelhandelsgroßprojekt darstellt.  

 Die festgesetzte Gebietsart „Sondergebiet Einzelhandel“ gestattet grundsätzlich die Errichtung von 

Einzelhandelsbetrieben, die nach § 11 Abs. 3 Satz 3 BauNVO großflächig sind.  

 Das Gebäude kann nach den geplanten Festsetzungen der Grundflächenzahl und der Baugrenzen eine 

Grundfläche von bis zu 2.275 m² haben (hier sind die Baugrenzen die stärker einengende Festset-

zung).  

 Der Bebauungsplanentwurf lässt einen Lebensmittelvollsortimenter bis 1.200 m² Verkaufsfläche zu. 

Ein solcher Betrieb erreicht mit den üblichen Nebenräumen eine Geschossfläche von ca. 1.620 m². 

Der Bebauungsplan erlaubt folglich die Errichtung eines Einzelhandelsbetriebes, der das Kriterium „Groß-

flächigkeit“ erfüllt. Dieses Kriterium ist ab einer Geschossfläche von 1.200 m² erfüllt. Für die Einstufung als 

großflächiger Einzelhandelsbetrieb ist neben der reinen Flächenbetrachtung auch auf die vom Betrieb aus-

gehenden Auswirkungen abzustellen. Nur wenn sich der Betrieb nach Art, Lage und Umfang auf die Ver-

wirklichung der Ziele der Raumordnung und Landesplanung oder auf die städtebauliche Entwicklung und 

Ordnung wesentlich auswirken kann, handelt es sich um einen großflächigen Betrieb. 

Nach der Regelvermutung des § 11 BauNVO ist für einen Betrieb mit mehr als 1.200 m² Geschossfläche von 

solchen Auswirkungen auszugehen - es sei denn, es kann widerlegt werden, dass die Auswirkungen vorlie-

gen. Als mögliche Auswirkungen führt die Baunutzungsverordnung (nicht abschließend) auf: 

 schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne des § 3 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes, 

 Auswirkungen auf die infrastrukturelle Ausstattung, 

 auf den Verkehr, 

 auf die Versorgung der Bevölkerung im Einzugsbereich des Betriebs, 

 auf die Entwicklung zentraler Versorgungsbereiche in der Gemeinde oder in anderen Gemeinden, 

 auf das Orts- und Landschaftsbild 

 und auf den Naturhaushalt. 

Für die vorliegende Planung können nicht alle Auswirkungen vollständig ausgeschlossen oder widerlegt 

werden, zumal bei der Beurteilung die Größe der Gemeinde und des Ortsteils zu berücksichtigen sind.  

Es gibt zwar Anhaltspunkte dafür, dass keine wesentlichen Auswirkungen auftreten (siehe allgemeine UVP-

Vorprüfung des Einzelfalls, Anhang zur Begründung). Die gegenständliche landesplanerische Vorprüfung 

umfasst allerdings andere Kriterien und eine andere Untersuchungstiefe als die überschlägige UVP-Vorprü-

fung. Das Ergebnis der Vorprüfung ist, dass die vorliegende Planung einen aus landesplanerischer Sicht 

großflächigen Einzelhandel zulässt und einer landesplanerischen Überprüfung bedarf. 
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6.2 Landesplanerische Überprüfung 

In der landesplanerischen Überprüfung wird dargelegt, dass die vorliegende Bebauungsplanänderung zur 

Errichtung eines großflächigen Einzelhandelsbetriebs den Zielen der Raumordnung entspricht. Die Prüf-

maßstäbe wurden in der Vorbesprechung mit der höheren Landesplanungsbehörde festgelegt. Festgelegt 

wurde auch, dass die landesplanerische Überprüfung in Form einer Abstimmung im Bauleitplanungsverfah-

ren durchgeführt wird – ein Raumordnungsverfahren ist nicht erforderlich. 

Geeigneter zentraler Ort 

Einzelhandelsgroßprojekte sollen nach dem Ziel LEP B II (Z) 1.2.1.2 des Landesentwicklungsprogramms nur 

in Unterzentren und zentralen Orten höherer Stufen ausgewiesen werden. Soweit Einzelhandelsgroßprojek-

te ganz überwiegend dem Verkauf von Waren des kurzfristigen, täglichen Bedarfs dienen, kommen aus-

nahmsweise auch Kleinzentren in Betracht, wenn sie über keine Versorgung mit diesen Waren verfügen und 

sie dem ländlichen Raum angehören. In diesen Ausnahmefällen dürfen die Einzelhandelsbetriebe ungeach-

tet der landesplanerischen Beschränkung von Kaufkraftabschöpfungsquoten die sogenannte Mindestbe-

triebsgröße erreichen. 

Das vorliegend geplante Einzelhandelsgroßprojekt dient überwiegend dem Verkauf von Waren des kurzfris-

tigen, täglichen Bedarfs, weil es sich ausweislich der Bebauungsplanfestsetzung um einen Lebensmittel-

vollsortimenter handelt: laut Begründung zum LEP sind Waren des kurzfristigen, täglichen Bedarfs haupt-

sächlich Nahrungs- und Genussmittel. 

Der Markt Wartenberg ist im Regionalplan München als Kleinzentrum innerhalb des Mittelbereichs Erding 

festgelegt (RP A II Z 1). Er liegt im ländlichen Raum (LEP A I (Z) 1.3 und Anhang 3 – Strukturkarte). Aller-

dings verfügt der Markt Wartenberg schon über eine Versorgung mit Nahrungs- und Genussmitteln. Nach 

der im Ministerratsbeschluss 2010 geänderten, großzügigeren Auslegung des Raumordnungsziels ist trotz 

der vorhandenen Versorgung ein Supermarkt als Einzelhandelsgroßprojekt unter folgenden Voraussetzun-

gen zulässig: 

 Es darf im Ort nur ein Supermarkt dieser Größe entstehen. 

 Der Supermarkt darf höchstens die Mindestbetriebsgröße erreichen, die im Ministerratsbeschluss mit 

1.200 m² Verkaufsfläche angegeben ist. 

Beide Voraussetzungen sind erfüllt. Wartenberg hat noch keinen Supermarkt dieser Größe und der Bebau-

ungsplan lässt auch nur einen zu. Im Bebauungsplan wird außerdem die Verkaufsfläche beschränkt.  

Der Markt Wartenberg ist demnach im Rahmen der Ausnahmeregelung für kurzfristige, tägliche Bedarfswa-

ren in ländlichen Gemeinden ein geeigneter zentraler Ort für das geplante Einzelhandelsgroßprojekt. 

Erfordernis der städtebaulichen Integration 

Einzelhandelsgroßprojekte sollen in städtebaulich integrierter Lage ausgewiesen werden. Der Standort an 

der Strogenstraße ist als integrierte Ortsrandlage zu bezeichnen. Er schließt unmittelbar an den Bebau-

ungszusammenhang des Hauptortes der Gemeinde an, der einen Versorgungs- und Siedlungskern enthält 

und die Versorgungsfunktion des Kleinzentrums Wartenberg für seinen Nahbereich wahrnimmt. Die Ansied-

lung des Supermarktes ist Bestandteil des Flächennutzungsplanes Wartenberg als planerischem Gesamtkon-

zept zur städtebaulichen Entwicklung. Im Flächennutzungsplan sind insbesondere auch die Belange des 

Orts- und Landschaftsbildes sowie des Naturschutzes und der Landschaftspflege berücksichtigt. Die Ansied-

lung ist somit ortsplanerisch vertretbar. 

Der Standort hat einen fußläufigen Einzugsbereich innerhalb der benachbarten Wohngebiete. In einer Ent-

fernung von 500 Metern wohnen rund 770 Einwohner, das sind 18 % der Einwohner des Hauptortes Warten-

berg. Ungefähr ein Sechstel dieser Einwohner im Einzugsbereich können innerhalb der 500 m-Distanz Que-

rungshilfen über die Staatsstraße nutzen: die Mittelinsel am Kreisverkehr und den Zebrastreifen an der 

Kreuzung Aufhamer Straße. Die anderen müssen die Staatsstraße ohne Querungshilfe kreuzen oder Wege 

über 500 Meter in Kauf nehmen. 
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Die Abbildung zeigt den fußläufigen Einzugsbereich des Supermarktes. Die Entfernungen sind nicht in Luft-

linie, sondern als tatsächliche Fußwegdistanz entlang der öffentlichen Verkehrsflächen gemessen. Reine 

Gewerbegrundstücke sind nicht in die Ermittlung einbezogen. Der Supermarkt ist vor allem für die Gebiete 

Kammerstadt und Moosburger Straße, aber auch für Teile der nördlichen Wohngebiete und des Bereiche 

entlang der Aufhamer Straße gut zu Fuß erreichbar. 

Die folgende Tabelle enthält die Abschätzung der Einwohnerzahl im Einzugsbereich. Der Tabelle liegen die 

Einwohnerdichten zugrunde, die bei der Flächennutzungsplanneuaufstellung im Jahr 2012 für die ver-

schiedenen Bereiche Wartenbergs ermittelt wurden. Die Grundstücke sind weitgehend bebaut – die Ein-

wohnerzahlen sind somit keine Planwerte für die Zukunft, sondern eine Abschätzung der tatsächlichen Ver-

hältnisse. 

 
 

Im Ergebnis verfügt der geplante Supermarkt über einen hinreichenden fußläufigen Einzugsbereich und ist 

städtebaulich integriert. Im Hinblick auf die demographische Entwicklung sollte der Markt Wartenberg 

frühzeitig die Errichtung einer Querungshilfe über die Strogenstraße nahe der Zufahrt zum Supermarkt be-

antragen und mit den Behörden abstimmen, um allen Einwohnern im Einzugsbereich einen gefahrlosen und 

barrierefreien Einkaufsweg zu verschaffen. Im Bebauungsplan selbst lässt sich die Querungshilfe nicht fest-

setzen. 

  

Fußläufiger Einzugsbereich (500 m) EW-Dichte Einzugsbereich davon mit Querungshi l fe

Baufläche Einwohner Baufläche Einwohner

Gesamt 17,06 ha 769 EW 3,49 ha 123 EW

Kammerstadt, Moosburger Straße 59 EW/ha 4,75 ha 280 EW 0,33 ha 19 EW

Nord 43 EW/ha 8,59 ha 369 EW 0,12 ha 5 EW

Mitte 31 EW/ha 3,55 ha 110 EW 2,87 ha 89 EW

Zustorfer/Aufhamer Straße 56 EW/ha 0,17 ha 10 EW 0,17 ha 10 EW
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Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr 

Einzelhandelsgroßprojekte sollen an den öffentli-

chen Personennahverkehr angebunden sein - den 

örtlichen Gegebenheiten entsprechend. In der 

Nähe des Standorts Strogenstraße gibt es zwei 

Bushaltestellen: Aufhamer Straße (Entfernung 350 

m mit Querungshilfe) und Wartenberg Nord (180 m 

ohne Querungshilfe). 

Beide Haltestellen werden von der Regionalbusli-

nie 501 nach Erding und nach Moosburg werktäg-

lich jeweils 10-mal angefahren. Zusätzlich hält 

zweimal die Linie 502 nach Erding. An Schultagen 

gibt es weitere Fahrten. Da Wartenberg nur von 

drei Linien bedient wird, sind über diese Haltestel-

len zwei Drittel des ÖPNV-Angebotes erreichbar. 

Der Standort ist somit ausreichend angebunden. 

Auswirkungen auf Ziele der Ortskernsanierung 

Der Markt Wartenberg hat vor 20 Jahren eine Ortskernsanierung durchgeführt, die mit Städtebauförde-

rungsmitteln unterstützt wurde (von 1986 bis 1990 im Bund-Länder-Programm, von 1991 bis 2000 im  

Bayerischen Programm). Im Jahr 1988 wurde das städtebauliche Sanierungsgebiet „Ortskern“ förmlich 

festgelegt und nach Abschluss der Maßnahmen wieder aufgehoben. Neben der Erhaltung des historisch  

gewachsenen Ortsgrundrisses und der Verbesserung der Aufenthaltsfunktion im zentralen Marktbereich  

waren wesentliche Ziele die Stärkung des zentralen Einzelhandels und die Lösung der Verkehrsprobleme.  

Im Sachstandsbericht des Marktes Wartenberg zum Abschluss der Maßnahme wurde ausgeführt: 

„Ein großes Anliegen war die Steigerung der Attraktivität des Ortskerns. Diese konnte nur erreicht werden, 

wenn dort Leben herrscht, d.h. wenn Einkaufsmöglichkeiten für den täglichen Bedarf in diesem Bereich vor-

handen sind. Es ist im großen Maß gelungen, dies zu erreichen. Damit konnte verhindert werden, dass Ein-

kaufsmöglichkeiten nur noch in den großen Märkten auf der grünen Wiese am Rand des Ortes vorhanden sind. 

Die drei in Wartenberg vorhandenen Verbrauchermärkte liegen entweder ganz zentral (Penny) oder im Bereich 

der Ortsbebauung (Lidl, HL). Dort entsteht auch ein sogenannter KIK-Markt, ein Billigtextilmarkt“. 

Der Einzelhandelsstandort an der nördlichen Strogenstraße harmoniert nicht vollständig mit diesen Zielen, 

weil er abseits des Ortszentrums liegt. Gegenstand der Bebauungsplanänderung ist die Zusammenfassung 

zweier bereits zulässiger Betriebe zu einem Supermarkt ohne Erhöhung der Gesamtverkaufsfläche. Zu beur-

teilen ist hier jedoch das Gesamtvorhaben. Der Supermarkt mit 1.200 m² Verkaufsfläche lässt trotz seiner 

Ortsrandlage keine schädlichen Auswirkungen auf die Ziele der Ortskernsanierung erwarten: 

 Die Einwohnerzahl des Marktes Wartenberg ist seit Abschluss der Ortskernsanierung von 4.356 auf 

4.879 Einwohner gestiegen (+ 12 % innerhalb von elf Jahren). Einen entsprechenden Zuwachs gab es 

im gesamten Nahbereich des Marktes Wartenberg (von 12.100 auf 13.500 Einwohner). Einem Kauf-

kraftabzug aus dem Ortszentrum steht somit ein genereller Kaufkraftzuwachs gegenüber. Langfristig 

peilt der Markt Wartenberg ausweislich seines Flächennutzungsplanes eine Einwohnerzahl von 6.000 

an. Auch die Nachbargemeinden im Nahbereich planen weitere Einwohnerzuwächse. 

 In den letzten zwei Jahren haben in Wartenberg zwei Lebensmittelhändler (Lidl in der Strogenstraße, 

EDEKA nah & gut in der Badstraße) und ein Drogeriemarkt (Schlecker am Marktplatz) geschlossen.  

Die entstandene Lücke beschränkt die Gefahr eines Verdrängungswettbewerbs zwischen zusätzlichen 

Angeboten und den bestehenden Betrieben. 

 Im Einzelhandelsgutachten (Anlage 2) wurde eine Umsatzumlenkung aus dem Zentrum Wartenbergs 

von weniger als 7 % des dortigen Lebensmittelumsatzes ermittelt. 

Schließlich setzt die topographische Lage des Standortes möglichen Auswirkungen auf den Ortskern eine 

natürliche Grenze: zwischen dem Wohngebiet Kammerstadt, dem Bauhof und der Strogen ist eine Erweite-

rung nicht möglich. An den großflächigen Einzelhandelsbetrieb können sich demzufolge keine anderen 

Handelsbetriebe oder Dienstleister angliedern und einen Schwerpunkt bilden, der mit dem Ortszentrum 

konkurriert.  
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Sonstige Prüfmaßstäbe 

In der Handlungsanleitung zur landesplanerischen Überprüfung von Einzelhandelsgroßprojekten sind wei-

tere Prüfmaßstäbe angegeben, die für die vorliegende Planung jedoch nicht ausschlaggebend sind: 

 Sortimentspezifische Beurteilung 

Der Bebauungsplan setzt als Art der Nutzung einen Lebensmittelvollsortimenter fest. Das Sortiment 

ist dem Bereich Lebensmittel zuzuordnen. Bei der geplanten Größe des Supermarktes ist davon auszu-

gehen, dass das Sortiment auch Frischfleisch und einen nicht unerheblichen Non-Food-Anteil beinhal-

tet. Für die landesplanerische Beurteilung ist das Sortiment als innenstadtrelevantes Sortiment, spe-

ziell der Waren des kurzfristigen, täglichen Bedarfs zu klassifizieren. Eine zulässige 

Kaufkraftabschöpfung müsste ggf. auf Grundlage dieses Sortiments ermittelt werden. 

 Räumliche Beurteilungsgrundlagen 

Die räumliche Beurteilungsgrundlage für die vorliegende 

Planung ist der landesplanerische Nahbereich des Marktes 

Wartenberg: die Gemeinden Wartenberg, Langenpreising, 

Berglern und Fraunberg (siehe Abbildung,  Regionalplan 

München, Begründungskarte zu A II Z 1, Z 2 und Z 3 - Zent-

rale Orte und Nahbereiche). Eine zulässige Kaufkraftab-

schöpfung müsste ggf. auf Grundlage dieses Nahbereichs 

ermittelt werden. 

 

 

 Maximal zulässige Kaufkraftabschöpfung 

Im Landesentwicklungsprogramm sind bezogen auf die jeweilige räumliche Beurteilungsgrundlage für 

Einzelhandelsgroßprojekte sortimentspezifisch maximal zulässige Kaufkraftabschöpfungsquoten fest-

gelegt. Ziel ist die Vermeidung einer Gefährdung der bestehenden und erwünschten Versorgung der 

Bevölkerung. Innerhalb der hier anzuwendenden Ausnahmeregelung für kurzfristige, tägliche Be-

darfswaren in ländlichen Gemeinden kann die Quote jedoch überschritten werden.  

 Summenwirkung konkurrierender Vorhaben 

Eine Summenwirkung müsste geprüft werden, wenn zwei oder mehrere Einzelhandelsgroßprojekte im 

gleichen Ort mit gleichem Sortiment zeitgleich beantragt werden. Das ist hier nicht der Fall. 

6.3 Landesentwicklungsprogramm 2013  

Die vorgehend beschriebene landesplanerische Überprüfung bezog sich auf die Regelungen des Landesent-

wicklungsprogramms 2006, das zu Beginn der Planung noch gültig war. Während der Planung trat Anfang 

September 2013 eine neue Fassung des Landesentwicklungsprogramms in Kraft. Dieser Bebauungsplanbe-

gründung liegt als Anhang 2 ein Einzelhandelsgutachten der CIMA Beratung + Management GmbH, Mün-

chen, vom 15. Oktober 2013 bei. In diesem Gutachten wurde die landesplanerische Überprüfung auf Grund-

lage des neuen Landesentwicklungsprogramms durchgeführt und die landesplanerische Verträglichkeit der 

Planung und des beabsichtigten Vorhabens bestätigt. 
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7 Sonstige Auswirkungen, interkommunale Abstimmung 

Am Standort Strogenstraße besteht seit dem Jahr 2009 Baurecht für einen Supermarkt mit ca. 900 m² Ver-

kaufsfläche und einen Getränkemarkt mit ca. 350 m² Verkaufsfläche. Die insgesamt zulässige Verkaufsflä-

che wird durch die Bebauungsplanänderung nicht erhöht, sondern sogar etwas verringert. Das Verkehrsauf-

kommen wurde für den ursprünglichen Bebauungsplan mit ca. 1.300 bis 1.400 Kfz/Tag beziffert. Dabei 

wurde das Kundenverkehrsaufkommen aus der Verkaufsfläche abgeleitet, ohne zwischen Getränkemarkt und 

Supermarkt zu unterscheiden (es wurde pauschal der Ansatz für Supermärkte gewählt; 1,3 Kunden pro m² 

Verkaufsfläche1). Deshalb ergibt sich für die vorliegende Planung kein anderes Ergebnis. Liefervorgänge 

werden durch die Umplanung auf den südlichen Grundstücksbereich konzentriert – im nördlichen Teil sind 

keine Liefertätigkeiten mehr vorgesehen. Das neue Konzept ermöglicht einen verbesserten Lärmschutz für 

die Umgebung. 

Das Einzelhandelsgutachten (siehe Anlage 2) hat ergeben, dass der geplante Verbrauchermarkt landespla-

nerisch verträglich ist. Städtebaulich beachtliche Umsatzverlagerungen sind laut Gutachten für die nicht-

zentralen Lagen des Marktes Wartenberg (18,9 % des dortigen Umsatzes) und für die Ortsmitte Langen-

preising (12,9 %) zu erwarten. Für die anderen Gemeinden des Nahbereichs, das Ortszentrum Wartenberg 

und die umliegenden zentralen Orte ergeben sich nur geringe Verlagerungen (< 7 %). Am nichtzentralen 

Standort des Marktes Wartenberg führt die Verlagerung zu keinen wesentlichen städtebaulichen Auswir-

kungen, weil sich der geplante Verbrauchermarkt selbst an diesem Standort befindet. Zur Beurteilung der 

Auswirkungen auf die Ortsmitte Langenpreising ist das Ergebnis im Zusammenhang mit den sonstigen Ein-

zelfallumständen zu bewerten: 

 Die zentralen Versorgungsbereiche der Gemeinden im Einzugsbereich des Vorhabens – mit Ausnahme 

des Ortszentrums Wartenberg – spielen für die Versorgung der Bevölkerung mit Gütern des kurzfristi-

gen, täglichen Bedarfs nur eine sehr untergeordnete Rolle. Nach einem Einzelhandelsgutachten2 aus 

dem Jahr 2010 werden dort nur 2,2 bis 7,8 % der Lebensmittelumsätze realisiert. 

 Die verhältnismäßig hohe Umsatzumlenkung von 12,9 % aus dem zentralen Versorgungsbereich von 

Langenpreising resultiert daraus, dass die dortige Angebotsstruktur auf wenigen kleinteiligen Anbie-

tern basiert (ein SB-Markt nah&gut, ein Bäcker, ein Metzger). 

 Von der Umsatzumlenkung ist wegen der Betriebstypenüberschneidung vor allem der SB-Markt 

nah&gut betroffen. Dieser Betrieb wird – wie die Inhaberin vor einigen Monaten bekanntgegeben hat 

– im Mai 2014 schließen. Eine nahversorgungsrelevante Nachfolgenutzung des Marktes mit nicht op-

timaler Erreichbarkeit (Parkplätze) und eingeschränkten grundstücksbezogenen Entwicklungsmög-

lichkeiten im Ortszentrum ist fraglich. 

 Im zentralen Versorgungsbereich von Langenpreising sind im Übrigen keine Anbieter desselben Be-

triebstyps vorhanden. Die Betriebe des Nahrungsmittelhandwerks sind in ihrer zukünftigen Entwick-

lung nicht eingeschränkt, da sie eine andere Ausrichtung aufweisen als der geplante Verbraucher-

markt (v.a. schneller Versorgungskauf und Konzentration auf den fußläufigen Einzugsbereich; für 

diesen Einzugsbereich stellt der Verbrauchermarkt durch seine Entfernung keine Konkurrenz dar).  

 Nach dem Gutachten der CIMA wird das Vorhaben vorwiegend offene Marktpotentiale abschöpfen und 

nicht primär eine Umsatzverteilung innerhalb des Nahbereichs auslösen. Dem prognostizierten Jah-

resumsatz des Verbrauchermarktes von 4,32 Mio. € steht ein bisher ungedecktes Potential von 17,77 

Mio. € pro Jahr gegenüber. Es bleibt demnach auch weiterhin ausreichendes Potential für zusätzliche 

Einzelhandelsvorhaben in Langenpreising oder für die Entwicklung des zentralen Versorgungsberei-

ches von Langenpreising.  

 Im Übrigen handelt es sich bei dem Einzelhandelsgutachten um eine Betrachtung, die noch nicht die 

zukünftige Wohnbevölkerung und die Beschäftigten in den neu ausgewiesenen Baugebieten im Ein-

                                                                 

1  Grobabschätzung nach Bosserhoff (Integration von Verkehrsplanung und räumlicher Planung, Teil 2: Abschätzung der Verkehrser-

zeugung; Hessisches Landesamt für Straßen- und Verkehrswesen, Wiesbaden 2000): Verkaufsfläche 1.200 m²,  

1 Beschäftigter je 60 m², MIV-Anteil 90%, Wegehäufigkeit 2,5 Wege/Beschäftigtem, Pkw-Besetzungsgrad 1,1 Personen/Pkw;  

1,3 Kunden pro m², MIV-Anteil 80%, Wegehäufigkeit 2 Wege/Kunde, Pkw-Besetzungsgrad 1,3 Personen/Pkw, Pass-by-trips 30%; 

2   Auswirkungsanalyse für einen Lebensmittelmarkt und einen Getränkemarkt im Gewerbegebiet Langenpreising  

17. März 2010, BBE Handelsberatung GmbH, München  

Anlage zur Begründung des Bebauungsplans Gewerbegebiet südlich Isarkanal der Gemeinde Langenpreising 
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zugsbereich berücksichtigt. Entscheidungserheblich ist die heutige Situation. Allerdings ist bereits 

heute die Erhöhung der Einwohnerzahl in den Gemeinden Wartenberg, Langenpreising, Berglern und 

Fraunberg anhand ihrer Bauleitplanung und Baulandentwicklung absehbar. In der Vorausschau spricht 

diese städtebauliche Situation für eine zukünftige Abschwächung der ermittelten anteiligen Umsatz-

verlagerungen.  

Im Hinblick auf den geplanten Verbrauchermarkt sind außerdem folgende Aspekte zu berücksichtigen:  

 Auch ein kleinerer Supermarkt würde ähnliche Umsatzumlenkungen aus der Ortsmitte von Langen-

preising bewirken. Im BBE-Gutachten wurde für einen nicht großflächigen Supermarkt mit Getränke-

markt eine Umlenkung von 10,08 % ermittelt; CIMA bezifferte die Umlenkung durch eine solche – am 

hier überplanten Standort bereits zulässige - Kombination Supermarkt/Getränkemarkt auf 14,3 %3. 

Vermeiden ließen sich deutliche Umsatzrückgänge deshalb nur durch den Verzicht auf einen marktfä-

higen Ausbau des Lebensmittelangebots.  

 Im Nahbereich des Grundzentrums Wartenberg besteht ein ausgeprägtes Versorgungsdefizit. Mit den 

vorhandenen Märkten kann Wartenberg seine zentralörtliche Versorgungsfunktion der-zeit nur teil-

weise wahrnehmen. Die Einwohner des Nahbereichs decken ihren Bedarf zu einem großen Teil in an-

deren Orten wie Moosburg oder Erding. Die Realisierung des geplanten Verbrauchermarktes ist deshalb 

notwendig. Die Gewährleistung einer verbrauchernahen Versorgung würde durch einen Verzicht auf 

den Einzelhandelsbetrieb nachhaltig gestört - dieser Zusammenhang wurde Anfang des Jahres vom 

Bayerischen Verwaltungsgerichtshof bestätigt (BayVGH, U.v. 11. März 2013, 1 N 12.2150, Rn 27).  

In der städtebaulichen Gesamtbewertung überwiegen die Gründe für die Ausweisung des Sondergebiets. 

Angesichts der möglichen Auswirkungen auf die Ortsmitte Langenpreising und der Pflicht zur interkom-

munalen Abstimmung sind weitere Bestandteile der Planung von Bedeutung:  

 Der Verbrauchermarkt wird mit 1.200 m² Verkaufsfläche nur so groß zugelassen, wie es für den wirt-

schaftlichen Betrieb eines einzelbetrieblichen Nahversorgungsangebots erforderlich ist („Mindestbe-

triebsgröße“, vgl. LEP Bayern, 5.3.1 (B)).  

 Der Standort, die Sortimentsbeschränkung und der Ausschluss weiterer Einzelhandelsbetriebe vermin-

dern die Auswirkungen auf Betriebe der Langenpreisinger Ortsmitte (vgl. Anlage 2, Nr. 6.3)  

 Der Umfang der geplanten Einzelhandelsnutzung geht kaum über das hinaus, was die Gemeinde Lan-

genpreising ursprünglich selbst außerhalb ihres Ortszentrums geplant hat (Einzelhandelsnutzungen 

im Gewerbegebiet südlich Isarkanal). Die Auswirkungen auf die Ortsmitte Langenpreising unterschei-

den sich kaum (Planung Wartenberg: 12,9 % Umsatzabschöpfung; Planung Langenpreising: 10,08 bis 

14,3 %).  

8 Klimaschutzmaßnahmen 

Auf Anregung des Landratsamtes Erding, SG 41-2, Technische Bauaufsicht/Bauleitplanung werden nachfol-

gend die gemeindlichen Überlegungen zum Klimaschutz dargelegt, die der Bebauungsplanänderung und 

dem ursprünglichen Bebauungsplan zugrunde liegen. Die Klimaschutzmaßnahmen des rechtskräftigen  

Bebauungsplans werden nicht verändert, sondern bleiben Bestandteil der Planung. Der Klimawandel führt 

nach Auffassung des Umweltbundesamtes zu folgenden Klimaveränderungen: Zunahme der Häufigkeit und 

Intensität von Hitzewellen; leichte Niederschlagszunahme, räumlich und saisonal stark variierend; Zunah-

me bei Winterniederschlägen; Abnahme bei Sommerniederschlägen; häufigere Starkniederschläge; Zunah-

me von Winterstürmen; Zunahme der Klimavariabilität (vgl. „Klimalotse – Leitfaden zur Anpassung an den 

Klimawandel“, Umweltbundesamt, 2010).  

Der Bebauungsplan enthält unverändert folgende Maßnahmen, die dem Klimawandel entgegenwirken: 

 Die Sicherung des Nahversorgungsstandorts Wartenberg ermöglicht kurze Einkaufswege für die Ein-

wohner der Gemeinden im Nahbereich und trägt so zur Vermeidung von Kohlendioxidemissionen des 

Verkehrs bei. Ohne den Nahversorgungsstandort würde der Einkaufsverkehr nach Erding und Moosburg 

zwangsläufig zunehmen. 

                                                                 

3   Verträglichkeitsuntersuchung zur Ansiedlung von Einzelhandelsbetrieben in der Gemeinde Langenpreising 

12. Dezember 2012, CIMA Beratung + Management GmbH, München 
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 Die städtebaulich integrierte Lage des Einzelhandelsstandortes reduziert den Autoverkehr innerhalb 

des Ortsteils. Der Verbrauchermarkt ist für viele Einwohner zu Fuß erreichbar. 

 Die zu erhaltende Gehölzhecke liegt vom Verbrauchermarkt aus gesehen in der Hauptwindrichtung. 

Sie ist für das Gebäude ein Windschutz, der Lüftungswärmeverluste reduzieren kann. 

 Die anzupflanzenden und die zu erhaltenden Bäume binden bei ihrem Wachstum Kohlendioxid aus der 

Atmosphäre. 

Der Bebauungsplan enthält unverändert folgende Maßnahmen, die der Anpassung an den Klimawandel 

Rechnung tragen: 

 Die Durchgrünung des Baugebiets mit Bäumen und die Erhaltung von Gehölzen vermindern mittels 

Verschattung und Verdunstung die Auswirkungen von Hitzewellen im Baugebiet. 

 Die naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahme neben dem Kaisergraben verbessert die Rückhal-

tefähigkeit der Fläche und vermindert so die Auswirkungen von Starkniederschlägen. 

 Die Lage an der Staatsstraße und neben dem gemeindlichen Streusalzlager ermöglicht auch bei zu-

nehmenden Winterniederschlägen eine gute Erreichbarkeit der Nahversorgung. 

Diese Maßnahmen sind Bestandteil des rechtskräftigen Bebauungsplans. Die vorliegende Planung bewirkt 

eine weitere Klimaschutzmaßnahme: 

 Die Zusammenlegung des Supermarktes mit dem Getränkemarkt in ein Gebäude ergibt einen ener-

getisch optimierten, kompakten Baukörper und verringert so den Heizenergieverbrauch. 

9 Pflanzliste4 

Folgende Bäume sind für den Standort besonders geeignet. Die Festsetzung erfordert die Pflanzung von 

mittel- oder großkronigen Laubbäumen. Kleinkronige Laubbäume können zusätzlich angepflanzt werden.  

• großkronige Laubbäume 

Spitzahorn acer platanoides 

Bergahorn acer pseudoplatanus 

Buche  fagus sylvatica 

Esche  fraxinus excelsior 

Stieleiche quercus robur 

• mittelkronige Laubbäume 

Walnuss  juglans regia 

Vogelkirsche prunus avium 

Roßkastanie aesculus 

Hainbuche carpinus betulus 

Erle  alnus 

• kleinkronige Laubbäume 

Weißdorn crataegus (in Arten) 

Pfaffenhütchen euonimus (in Arten) 

Zierapfelbaum malus 

Obstbäume als Hochstamm (regional übliche Sorten) 

  

                                                                 

4  Aus dem ursprünglichen Bebauungsplan unverändert übernommen. 
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10 Hinweise 

Die nachfolgenden Hinweise sind aus dem ursprünglichen Bebauungsplan übernommen und werden bei Be-

darf im Lauf des Änderungsverfahrens fortgeschrieben. 

Straßenrechtliche Hinweise 

 Zufahrt / Abstimmung mit dem Bauamt, Kosten 

Vor der Herstellung der Grundstückszufahrt hat der Vorhabensträger (Bauherr) beim Staatlichen Bau-

amt Freising eine detaillierte Planung zur Abstimmung und als Grundlage einer zwischen dem Bauamt 

und dem Vorhabensträger abzuschließenden Vereinbarung vorzulegen. Der Vorhabensträger über-

nimmt alle Kosten für bauliche und sonstige Änderungen im Zusammenhang mit der neuen Zufahrt.  

Er übernimmt auch die Kosten für bauliche oder sonstige Änderungen im Zusammenhang mit der neu-

en Anbindung, die zu einem späteren Zeitpunkt aufgrund verkehrlicher Belange oder für die Erschlie-

ßung notwendig werden. 

 Zufahrt / Anforderungen 

Die Entwässerung der Einmündungsfläche muss durch entwässerungstechnische Maßnahmen so ge-

staltet werden, dass kein Oberflächenwasser der Staatsstraße zufließen kann. Soweit durch die ent-

wässerungstechnischen Maßnahmen ein wasserrechtlicher Tatbestand geschaffen wird, ist hierzu vom 

Vorhabensträger die wasserrechtliche Genehmigung der unteren Wasserbehörde einzuholen. Die Eck-

ausrundungen der Einmündung müssen so ausgebildet sein, dass sie von den größten nach der StVO 

zugelassenen Fahrzeugen ohne Benutzung der Gegenfahrbahn und der Seitenräume befahren werden 

können. Die entsprechende Schleppkurve nach „Bemessungsfahrzeuge und Schleppkurven zur Über-

prüfung der Befahrbarkeit von Verkehrsflächen, Ausgabe 2001“ ist einzuhalten. 

 Werbeanlagen 

Werbeanlagen müssen zum Fahrbahnrand einen Abstand von mindestens 6 m einhalten. 

 Sichtflächen 

Innerhalb der Sichtflächen (Festsetzung Nr. 4.3) gelten zusätzlich zu den bodenrechtlichen Rege-

lungen des Bebauungsplans folgende straßenrechtliche Vorschriften (Art. 29 Abs. 2 BayStrWG): 

Außer Zäunen dürfen neue Hochbauten nicht errichtet werden. Wälle, Sichtschutzzäune aller Art und 

Zäune sowie Stapel, Haufen und ähnliche mit dem Grundstück fest verbundene Gegenstände dürfen 

nicht angelegt werden, wenn sie sich mehr als 0,80 m über die Fahrbahnebene erheben. Ebenso wenig 

dürfen dort genehmigungs- und anzeigefreie Bauten oder Stellplätze errichtet und Gegenstände gela-

gert oder hinterstellt werden, die diese Höhe überschreiten. Dies gilt auch für die Dauer der Bauzeit. 

Einzelbaumpflanzungen im Bereich der Sichtflächen sind mit der Straßenbauverwaltung abzustim-

men. 

Immissionsschutz 

 Östlich des Plangebiets grenzt ein allgemeines Wohngebiet an. Durch die gewerbliche Nutzung ein-

schließlich des zugehörigen Fahrverkehrs dürfen die zulässigen Immissionsrichtwerte nach TA Lärm 

1998 von 55 dB(A) tagsüber (6:00 bis 22:00 Uhr) und nachts von 40 dB(A) nicht überschritten wer-

den.  

 Das Landratsamt Erding hat in seiner Stellungnahme im Bebauungsplanverfahren angekündigt, beim 

Baugenehmigungsantrag bzw. Nutzungsänderungsantrag von jedem anzusiedelnden Betrieb mit Aus-

nahme von Büroräumen und Räumen mit ähnlicher Nutzung den Nachweis zu fordern, dass die Immis-

sionsrichtwerte nach TA Lärm 1998 an der östlich angrenzenden Wohnnutzung unter Berücksichti-

gung der Vorbelastung nicht überschritten werden (schalltechnisches Gutachten). 

 Auf die von der Straße ausgehenden Emissionen wird hingewiesen. Evtl. erforderliche Lärmschutz-

maßnahmen werden nicht vom Baulastträger der Staatsstraße übernommen.  

Grundwasser 

 Unterkellerte Gebäude reichen voraussichtlich bis in das Grundwasser. Auf die Notwendigkeit dichter 

Keller wird hiermit hingewiesen. Für eventuell erforderliche Bauwasserhaltungen ist beim Landratsamt 

Erding eine wasserrechtliche Genehmigung zu beantragen. 
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Abwehrender Brandschutz 

 Das Hydrantennetz ist nach den Vorschriften des Bayer. Landesamtes für Wasserwirtschaft bzw. nach 

den technischen Regeln des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches e.V. (DVGW) auszubauen. 

Gegebenenfalls ist der Löschwasserbedarf nach dem Ermittlungs- und Richtwertverfahren des ehem. 

Bayer. Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutz zu ermitteln. 

 Die Verkehrsflächen sind so anzulegen, dass sie hinsichtlich der Fahrbahnbreite, Kurvenkrümmungsra-

dien usw. mit den Fahrzeugen der Feuerwehr jederzeit und ungehindert befahren werden können. Die 

Tragfähigkeit muss dazu für Fahrzeuge bis 16 t (Achslast 10 t) ausgelegt sein. Hierzu wird auch auf 

DIN 14090 „Flächen für die Feuerwehr auf Grundstücken“ verwiesen. 

 Es muss insbesondere gewährleistet sein, dass Gebäude ganz oder mit Teilen in einem Abstand von 

höchstens 50 m von den öffentlichen Verkehrsflächen erreichbar sind. Dies ist bei der vorliegenden 

Planung gegeben.  

 Bei im Baugenehmigungsverfahren auftretenden Fragen zum abwehrenden Brandschutz ist die Kreis-

brandinspektion Erding zu beteiligen. 

Schutz von Erdkabeln 

 Bei Pflanzungen ist eine Abstandszone von 2,50 m Breite beiderseits von Erdkabeln einzuhalten.  

Ist das nicht möglich, sind auf Kosten des Verursachers im Einvernehmen mit dem EVU geeignete 

Schutzmaßnahmen durchzuführen (siehe „Merkblatt über Baumstandorte und unterirdische Ver- und 

Entsorgungsanlagen“, Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen). 

Niederschlagswasser 

 Für die Niederschlagswasserbeseitigung sind ggf. folgende technischen Regelwerke zu beachten: 

 Technische Regeln zum schadlosen Einleiten von gesammeltem Niederschlagswasser in oberir-

dische Gewässer (TRENOG) 

 Technische Regeln zum schadlosen Einleiten von gesammeltem Niederschlagswasser in das 

Grundwasser (TRENGW) 

 Unter den dort genannten Randbedingungen ist. z.B. die Versickerung von Niederschlagswasser  

erlaubnisfrei möglich, andernfalls ist eine wasserrechtliche Genehmigung erforderlich. Für den ur-

sprünglichen Umfang des Vorhabens liegt eine wasserrechtliche Genehmigung zum Einleiten von Nie-

derschlagswasser in den Strogenflutkanal vor.  Im weiteren Genehmigungsverfahren ist zu prüfen, ob 

sie das geänderte Vorhaben abdeckt oder ob sie geändert werden muss. 

Wasserhausanschlüsse 

 Jedes Gebäude ist mit einem eigenen Wasserhausanschluss zu versehen. Bei nachträglichen Grund-

stücksteilungen ist jeweils ein zusätzlicher Hausanschluss erforderlich. Es ist zu beachten, dass die 

Leitungstrasse nicht bepflanzt werden darf.  

Naturschutz, Ausgleichsmaßnahmen 

 Die festgesetzte private Grünfläche entlang des Strogenflutkanals im Geltungsbereich des Bebauungs-

plans kann als Fläche für naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen anerkannt werden, sofern sie 

ökologisch aufgewertet und dauerhaft gesichert wird. Denkbar sind hier z.B. Aufwertungsmaßnahmen 

des Strogenkanalufers. 
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11 Zusammenfassende Erklärung zum Bebauungsplan 

Mit der 2., beschleunigten Änderung des Bebauungsplanes Großmarkt Strogenstraße wird ein großflächiger 

Einzelhandelsbetrieb mit bis zu 1.200 m² Verkaufsfläche zugelassen. Der bislang separat geplante Geträn-

kemarkt kann dadurch in den Supermarkt integriert werden. Der Markt Wartenberg schöpft mit der Planung 

am Standort Strogenstraße den landesplanerisch zulässigen Spielraum für Einzelhandelsgroßprojekte aus, 

um seine Nahversorgungsstruktur zu erhalten und zu entwickeln.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wartenberg, den …………………….. .....................................................................

 Manfred Ranft, 1. Bürgermeister 
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1 Einleitung 

Der Gemeinderat des Marktes Wartenberg hat am 6. März 2013 beschlossen, den Bebauungsplan Großmarkt 

Strogenstraße eines Gewerbegebiets für Einzelhandelsbetriebe am nördlichen Abschnitt der Strogenstraße 

zu ändern. Der Bebauungsplan wurde im Jahr 2009 für einen Lebensmittelsupermarkt und einen Getränke-

markt konzipiert. Ende 2010 beschloss die Bayerische Staatsregierung, den Gemeinden des ländlichen 

Raums größere Spielräume für die Entwicklung der Nahversorgung zu geben. Dieser Beschluss ermöglicht, 

den Lebensmittelsupermarkt mit dem Getränkemarkt zu einem Verbrauchermarkt mit 1.200 m² Verkaufsflä-

che zusammenzulegen.  

Der Markt Wartenberg möchte diesen neu zulässigen Rahmen am Standort Strogenstraße ausschöpfen. Mit 

der 2. Bebauungsplanänderung schafft er die baurechtlichen Voraussetzungen für die Neuansiedlung eines 

großflächigen Lebensmittelmarkts mit einer Verkaufsfläche von maximal 1.200 m². Konkret geplant ist ein 

Verbrauchermarkt mit Backshop und ca. 90 Kundenparkplätzen. Das Planungsgebiet ist noch nicht bebaut. 

Die Bebauungsplanänderung soll im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB durchgeführt werden.  

2 UVP-Vorprüfung des Einzelfalls, Rechtsgrundlagen und Informationsgrundlagen 

Voraussetzung zur Anwendung des beschleunigten Verfahrens ist gemäß § 13a Abs. 1 BauGB, dass durch 

den Bebauungsplan nicht die Zulässigkeit von Vorhaben begründet wird, für die eine Pflicht zur Durchfüh-

rung einer Umweltverträglichkeitsprüfung gemäß UVPG oder nach Landesrecht besteht. Laut Anlage 1 UVPG 

(Liste „UVP-pflichtige Vorhaben“) Nr. 18.6 i.V.m. Nr. 18.8 ist bei Bebauungsplänen für Einzelhandelsvorha-

ben mit einer Geschossfläche von 5.000 m² und mehr von UVP-pflichtigen Vorhaben auszugehen, so dass 

eine Umweltverträglichkeitsprüfung erforderlich wird. Bei Planungen für Einzelhandelsvorhaben mit einer 

Geschossfläche von 1.200 m² bis weniger als 5.000 m² ist eine allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls unter 

Berücksichtigung der in Anlage 2 des UVPG genannten Kriterien gemäß § 3c Satz 1 UVPG durchzuführen. 

Der Verbrauchermarkt erreicht eine Geschossfläche von ca. 1.620 m². Somit wird eine allgemeine Vorprü-

fung des Einzelfalls nach § 3c UVPG durchgeführt. Diese Vorprüfung bezieht sich auf die mit der Überpla-

nung verbundenen Auswirkungen. Sie wird nachfolgend in Form einer tabellarischen Beschreibung und Be-

wertung vorgenommen. Das methodische Vorgehen stützt sich auf den „Leitfaden zur Vorprüfung des 

Einzelfalls im Rahmen der Feststellung der UVP-Pflicht von Projekten“, des Bundesumweltministeriums 

(Endfassung vom 14. August 2003). Ausgewertet werden folgende Unterlagen:  

 Begründung zur 2. Änderung des Bebauungsplans Großmarkt Strogenstraße 

Markt Wartenberg, 2013 

 Naturschutzfachliche Angaben zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (saP)  

zur 1. vereinfachten Änderung des Bebauungsplans Großmarkt Strogenstraße 

Prof. Schaller UmweltConsult GmbH, München, 2010 

 Begründung mit Umweltbericht zum Bebauungsplan Großmarkt Strogenstraße 

Markt Wartenberg, 2009 

 Flächennutzungsplan des Marktes Wartenberg 

 Regionalplan München 

 Fachinformationssystem Natur des Bayerischen Landesamtes für Umwelt 

 Kartendienst „Schutzgebiete in Deutschland“ des Bundesamtes für Naturschutz 

Die Vorprüfung wird gemäß § 17 Abs. 1 UVPG von der Gemeinde innerhalb des Bebauungsplanverfahrens 

durchgeführt. Sie folgt in Systematik und Nummerierung der in der Anlage 2 zum UVPG vorgegebenen Glie-

derung. Hierbei ist gemäß § 3c Abs. 1 Satz 3 UVPG zu berücksichtigen, inwieweit Umweltauswirkungen 

durch Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen offensichtlich ausgeschlossen werden. Nach Satz 4 ist 

zudem zu berücksichtigen, inwieweit Prüfwerte überschritten werden. Eine vollständige Umweltverträg-

lichkeitsprüfung nach § 3c UVPG wäre dann durchzuführen, wenn das Vorhaben nach Einschätzung der Ge-

meinde nach überschlägiger Prüfung unter Berücksichtigung der in Anlage 2 zum UVPG aufgeführten Krite-

rien erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen haben kann. 
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3 Tabellarische Beschreibung und Bewertung 

Die Merkmale des Vorhabens sind insbesondere hinsichtlich folgender Kriterien zu beurteilen: 

1. Merkmale des Vorhabens 

 Kriterien überschlägige Angaben zu den Kriterien 

1.1 Größe des Vorhabens Der Prüfwert nach Anlage 1 zum UVPG für die Größe des Vorha-

bens beträgt 1.200 m² Geschossfläche. Der Bebauungsplan lässt  

höchstens einen Verbrauchermarkt mit bis zu 1.200 m² Verkaufs-

fläche zu, das entspricht einer Geschossfläche von ca. 1.620 m². 

Das Vorhaben erreicht damit nur etwa ein Drittel des X-Wertes 

der Anlage 1 UVPG, ab dem eine UVP-Prüfung aufgrund der 

Größe und Leistung des Vorhabens durchzuführen ist (der X-Wert 

beträgt 5.000 m² Geschossfläche). 

Das Vorhaben benötigt eine Fläche von insgesamt ca. 4.830 m², 

davon 1.620 m² für das Gebäude, 310 m² für die Lieferzone mit 

Rampe, 2.230 m² für den Kundenparkplatz mit Fahrgassen,  

320 m² für Zufahrt und sonstige Verkehrsflächen, sowie 350 m² 

für Grünflächen und Wege. 

Das Gebäude hat eine Traufhöhe von maximal 6 m und eine First-

höhe von maximal 10 m über der Fahrbahn der Strogenstraße. 

Zulässig ist zudem eine freistehende Werbeanlage bis zu 5 m 

Höhe und 5 m² Fläche. 

Ein Raumordnungsverfahren ist nach Entscheidung der höheren 

Landesplanungsbehörde für das Vorhaben nicht erforderlich. 

1.2 Nutzung und Gestaltung von Wasser, 

Boden, Natur und Landschaft 

Wasser: mit dem Vorhaben ist weder ein Gewässerausbau, noch 

die Entnahme von Grund- oder Oberflächenwasser oder Volumen- 

oder Qualitätsveränderungen von Gewässern verbunden; in den 

Strogenflutkanal wird voraussichtlich Niederschlagswasser aus 

den befestigten Flächen eingeleitet (Regelung in wasserrecht-

licher Genehmigung); 

Boden: Flächeninanspruchnahme durch Gebäude und befestigte 

Flächen von bis zu 4.500 m²; dort Bodenaustausch, Versiegelung 

und Verdichtung von Boden; kein Eintrag von Schadstoffen; in 

der Bauphase werden nur die später bebauten Flächen bean-

sprucht; 

Natur und Landschaft: das Landschaftsbild wird durch die Be-

bauung mit Gebäude und Parkplatz verändert; mit der Flächenin-

anspruchnahme ist ein Verlust von Lebensraum für Flora und 

Fauna verbunden; grünordnerische Festsetzungen werden mit 

der Neupflanzung von Laubbäumen entlang der Straße und auf 

dem Grundstück sowie dem Erhalt von Gehölzbeständen getrof-

fen. 

1.3 Abfallerzeugung Im Lebensmitteleinzelhandel fallen vor allem Verpackungsabfälle 

(Kartonagen, Papier, Folien, Styropor, Schaumstoffverpackun-

gen), allgemeine Abfälle (z.B. Büroabfälle) und branchenspezifi-

sche Abfälle (überlagerte Lebensmittel, verdorbene Lebensmit-

tel, Glasbruch) an. Die entstehenden Abfälle und Abwässer 

werden nach gesetzlich geregelten Vorgaben verwertet oder 

entsorgt.  

1.4 Umweltverschmutzung und Belästi-

gungen 

Zunahme von Lärmimmissionen in umliegenden Wohngebieten 

durch den Marktbetrieb, vor allem durch Stellplatznutzung, 

Einkaufswagensammelstelle, Anlieferung, Entsorgung; Schall-

schutzmaßnahmen werden auf Genehmigungsebene in einem 

schalltechnischen Gutachten definiert, z.B. Orientierung der 

Lieferzone zur wohngebietsabgewandten Seite, Einhausung der 

Einkaufswagensammelstelle, Anordnung und Ausführung der 

Kühl- und Lüftungstechnik; zudem findet kein Nachtbetrieb 

statt; die Richtwerte der TA-Lärm sind einzuhalten. 
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Während der Bauzeit ist mit einer für innerörtliche Bebauung 

üblichen Staub- und Lärmentwicklung zu rechnen. Die gesetzli-

chen Grenzwerte sind einzuhalten. 

Der Lebensmittelmarkt führt voraussichtlich zur Steigerung des 

örtlichen Zielverkehrs. Die Belastung ist auf der Strogenstraße 

als überörtlicher Verbindungsachse zu bewältigen und im Rah-

men dieser Funktion vertretbar.  

1.5 Unfallrisiko, insbesondere mit Blick 

auf verwendete Stoffe und Technolo-

gien 

Für den Lebensmitteleinzelhandelsmarkt liegt für Bau, Anlage 

und Betrieb kein vorhabenbedingtes Unfallrisiko vor. 

 

Die ökologische Empfindlichkeit eines Gebiets, das durch ein Vorhaben möglicherweise beeinträchtigt wird, 

ist insbesondere hinsichtlich folgender Nutzungs- und Schutzkriterien unter Berücksichtigung der Kumu-

lierung mit anderen Vorhaben in ihrem gemeinsamen Einwirkungsbereich zu beurteilen: 

2. Standort des Vorhabens 

 Kriterien Betroffenheit 

2.1 bestehende Nutzung des Gebietes, 

insbesondere als Fläche für Siedlung 

und Erholung, für land-, forst- und 

fischereiwirtschaftliche Nutzungen, 

für sonstige wirtschaftliche und 

öffentliche Nutzungen, Verkehr, Ver- 

und Entsorgung (Nutzungskriterien) 

Der Regionalplan München trifft für das Planungsgebiet keine 

Aussagen, die mit dem Vorhaben unvereinbar sind. Im Flächen-

nutzungsplan Wartenberg und im rechtskräftigen Bebauungsplan 

Großmarkt Strogenstraße ist das Planungsgebiet als Gewerbege-

biet festgesetzt. Eine früher am Standort vorhandene Skateran-

lage wurde letztes Jahr an einen anderen Standort verlegt.  

Die Fläche wird derzeit extensiv landwirtschaftlich als Wiese 

genutzt. Für Siedlung, Erholung oder Fremdenverkehr weist sie 

demnach keine Bedeutung auf. Auch eine spezielle Bedeutung 

für verkehrliche oder öffentliche Nutzung oder für Versorgung 

und Entsorgung besitzt das Planungsgebiet nicht.  

Im Umfeld befinden sich östlich ein Wohngebiet und ein Misch-

gebiet, südlich grenzen Gewerbenutzungen an (Gemeindebau-

hof, Wertstoffhof, weitere Einzelhandelsbetriebe). Das Pla-

nungsgebiet liegt an der Hauptverkehrsstraße des Marktes 

Wartenberg (St 2082).  

Kumulative Wirkungen sind bei der Verkehrszunahme möglich. 

Der durchschnittliche tägliche Verkehr beträgt auf der Strogen-

straße ca. 4.600 Kfz/Tag – das Vorhaben wird ein Verkehrsauf-

kommen von 1.300 bis 1.400 Pkw/Tag erzeugen. 

Im Ergebnis: im Einwirkungsbereich des Vorhabens sind Wohn-

nutzungen betroffen. 

2.2 Reichtum, Qualität und Regenerati-

onsfähigkeit von Wasser, Boden, 

Natur und Landschaft des Gebietes 

(Qualitätskriterien) 

Wasser 

Im Baugebiet ist ein Grundwasserflurabstand von weniger als 3 

m anzusetzen. Messstellen im Gebiet selbst gibt es nicht. Das 

Gebiet hat keine besondere Bedeutung für die Gewinnung von 

Trink- und Brauchasser. Es sind keine Schutzgebiete ausgewie-

sen. Auf der Baufläche ist aufgrund der hohen Bebauungsdichte 

eine naturnahe, breitflächige Versickerung des anfallenden 

Niederschlagswassers nicht möglich. Oberflächengewässer sind 

im Planungsgebiet nicht vorhanden, jedoch außerhalb, am Rand 

des Gebiets.  

Betroffenheit: Die geplante Bebauung sorgt mit der Versiegelung 

von Flächen für einen erhöhten Oberflächenwasseranfall und 

beschleunigten Abfluss. Dadurch wird die Grundwasserneubil-

dungsrate herabgesetzt. Die Baukörper dringen voraussichtlich 

nicht in das Grundwasser ein, weil die Gebäude für die vorgese-

hene Nutzung regelmäßig nicht unterkellert werden.  

Boden 

Der Boden ist als lehmiger Boden mittleren bis guten Zustands, 
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im Norden als Diluvialboden (Eiszeitboden, Gletscherablage-

rung) zu bezeichnen.  

Betroffenheit: Die künftige bauliche Nutzung der Fläche bringt 

Eingriffe in den Bodenhaushalt und die mit jeder Bebauung 

einhergehende Bodenversiegelung mit sich. In den versiegelten 

Flächen gehen die Bodenfunktionen verloren. Zusätzlich werden 

Flächen durch baubedingte Verdichtung belastet. 

Tiere und Pflanzen 

Das Planungsgebiet ist landwirtschaftlich genutztes Grünland. 

Die Wiese ist naturfern und zeigt keine auetypische Prägung.  

Sie weist keine ausgeprägten Feuchtezeigerarten auf, welche auf 

regelmäßige Überflutungen mit länger anhaltenden hohen 

(Grund)wasserständen schließen lassen (Feuchtwiese). Am ge-

genüberliegenden Ufer rückt der Ackerbau (Mais) auf der gesam-

ten Uferlänge entlang des Vorhabens dicht an die bestehende 

Böschungskante heran.  

Im Vorhabensbereich sind keine für besonders geschützte Arten 

typischen Pflanzengesellschaften trockenwarmer Standorte (z. 

B. Trockenrasen) oder gefährdete Ackerwildkrautfluren bekannt. 

Es sind auch keine wertvollen Sonderbiotope (z. B. Hohlwege, 

Sölle) oder andere Kleinstrukturen (z. B. Böschungen) vorhan-

den. 

Es liegen keine Nachweise besonders geschützter Arten aus 

amtlichen Erhebungen oder aus Kartierungen anderer Pläne und 

Projekte aus der Umgebung vor. Im Planungsgebiet sind keine 

Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie nachgewiesen. 

Die Analyse vorhandener Daten aus ASK, ABSP und Biotopkartie-

rung ergab keine Hinweise auf das Vorkommen besonders  

geschützter Pflanzenarten. Aufgrund der aktuellen Lebensraum-

ausstattung im Bearbeitungsgebiet ist nicht mit einem potenzi-

ellen Vorkommen besonders beschützter Pflanzenarten zu rech-

nen. Streng geschützte Pflanzenarten, die nicht gleichzeitig 

nach Anhang IV der FFH-Richtlinie geschützt sind, wurden im 

Untersuchungsraum nicht festgestellt und sind im Wirkraum des 

Vorhabens nicht zu erwarten. 

Im Vorhabensbereich sind keine Nachweise und Kartierungen 

besonders geschützter Tierarten aus amtlichen Erhebungen oder 

anderen Projekten bekannt. Streng geschützte Tierarten, die 

nicht gleichzeitig nach Anhang IV der FFH-Richtlinie oder gem. 

Art. 1 Vogelschutzrichtlinie geschützt sind, wurden im Untersu-

chungsraum nicht festgestellt und sind im Wirkraum des Vorha-

bens nicht zu erwarten. 

Die Bedeutung der Gesamtfläche als Lebensraum ist insgesamt 

als gering einzustufen, da keine Flächen mit Schutzgebieten im 

Sinne der Abschnitte III und IIIa des BayNatSchG und keine 

gesetzlich geschützten Biotope bzw. Lebensstätten oder Wald-

flächen einbezogen werden. Neben dem geplanten Gebiet ver-

läuft der Strogenflutkanal, der als Biotop 7537-28 „Strogenflut-

kanal“ erfasst und kartiert ist (siehe unten, 2.3.7). Ein am Rande 

des Gebiets vorhandener Gehölzstreifen von 10 m Breite und ca. 

60 m Länge wird zur Vermeidung von Beeinträchtigungen erhal-

ten. Das geplante Gebiet hält ansonsten zum Biotop 7537-28 

einen Abstand von ca. 5 bis 12 Metern ein, um Beeinträchtigun-

gen zu vermeiden. 

Betroffenheit: grundsätzlicher Lebensraumverlust für Tiere und 

Pflanzen durch Versiegelung und Überbauung, sowie mögliche 

Störungen beim Bau und Betrieb der Anlage. 

Landschaft 

Das Gebiet befindet sich am Übergang der naturräumlichen 

Untereinheiten 051–B „Östliche Erdinger Niederterrasse“ und 
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060-B „Steilanstieg zum Tertiärhügelland“, im Landschaftsraum 

„Täler im Erdinger Raum“. Das Areal ist eben und weit einsehbar. 

Das Gebiet liegt nicht in einem landschaftlichen Vorbehaltsge-

biet. Die vorhandene Eingrünung der Wohngebiete entlang der 

Strogenstraße mit Laubbäumen und Sträuchern bildet einen gut 

gestalteten Ortsrand. Westlich der Strogenstraße prägt der Stro-

genflutkanal mit seinen uferbegleitenden Gehölzbeständen die 

Landschaft.  

Betroffenheit: Das Vorhaben wird das Ortsbild verändern und die 

Erlebbarkeit der bisher freien Bachlandschaft beeinträchtigen. 

Es bildet auf einer Länge von ca. 180 m den neuen Ortsrand.   

Klima und Luft 

Das Baugebiet beeinflusst keine zu beachtenden Frischluft-

schneisen, da zusätzlich zu der bereits vorhandenen und entste-

henden Bebauung in der Umgebung des Baugebiets keine erheb-

liche Barriere für Luftströmungen aufgebaut wird.  

Betroffenheit: Die Versiegelung von Flächen verringert im Be-

reich des Mikroklimas die Kaltluftentstehung und verschlechtert 

die Luftregeneration. Durch die zu erwartende Versiegelung wird 

die Situation im Gebiet hinsichtlich sommerlicher Überhitzung 

verschlechtert. In der Bauphase sind Staubimmissionen möglich, 

beim Betrieb Kfz-Abgase. 

2.3 Belastbarkeit der Schutzgüter unter besonderer Berücksichtigung folgender Gebiete und von Art und 

Umfang des ihnen jeweils zugewiesenen Schutzes (Schutzkriterien) 

2.3.1 Natura 2000-Gebiete nach § 7 Abs. 1 

Nr. 8 des Bundesnaturschutzgesetzes 

nicht betroffen; durch das Vorhaben werden keine Flächen von 

Gebieten gemeinschaftlicher Bedeutung oder europäischen 

Vogelschutzgebieten beansprucht. Das nächstgelegene Gebiet 

dieser Art ist das FFH-Gebiet 7637-371.03 „Strogn mit Hammer-

bach und Köllinger Bächlein“ ca. 1,5 km südlich des Plangebiets, 

bachaufwärts. Aufgrund der Entfernung können erhebliche 

Auswirkungen der Planung ausgeschlossen werden. 

2.3.2 Naturschutzgebiete nach § 23 des 

Bundesnaturschutzgesetzes, soweit 

nicht bereits von Nummer 2.3.1 

erfasst 

nicht betroffen; die nächsten Naturschutzgebiete liegen 4,5 km 

entfernt in nordwestlicher Richtung (NSG-00246.01 „Isarauen 

zwischen Hangenham und Moosburg“). 

2.3.3 Nationalparke und Nationale Natur-

monumente nach § 24 des Bundesna-

turschutzgesetzes, soweit nicht 

bereits von Nummer 2.3.1 erfasst 

nicht betroffen 

2.3.4 Biosphärenreservate und Land-

schaftsschutzgebiete gemäß den §§ 

25 und 26 des Bundesnaturschutzge-

setzes 

nicht betroffen; das nächste Landschaftsschutzgebiet liegt 4,5 

km entfernt in nordwestlicher Richtung (LSG-00384.01 [OBB-01] 

„Verordnung des Bezirks Oberbayern über den Schutz von Land-

schaftsteilen entlang der Isar in den Landkreisen Bad-Tölz-

Wolfratshausen, München, Freising und Erding als LSG“). 

2.3.5 Naturdenkmäler nach § 28 des Bun-

desnaturschutzgesetzes 

nicht betroffen; das nächste Naturdenkmal liegt 850 m südlich 

des Plangebiets (Naturdenkmal „Lauf der Strogen“). 

2.3.6 geschützte Landschaftsbestandteile, 

einschließlich Alleen, nach § 29 des 

Bundesnaturschutzgesetzes 

nicht betroffen 

2.3.7 gesetzlich geschützte Biotope nach  

§ 30 des Bundesnaturschutzgesetzes 

In bestimmten hochwertigen Bereichen ist die Strogen bzw. 

deren Uferbereiche nach dem Art. 13d (früheres BayNatSchG) als 

Biotop geschützt. Aufgrund der sehr alten Datenlage der Biotop-

kartierung liegt keine flächenscharfe Abgrenzung der 13d Flä-

chen vor. Das Biotop wird in der Biotopkartierung folgenderma-

ßen beschrieben: 

„Der geradlinig geführte Kanal mit rasch fließender Strömung hat 

unverbaute Ufer, stellenweise mit Anbrüchen. Einzelne Weiden und 
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in Abständen gepflanzte Erlen säumen die Ufer. Brennesselfluren, 

durchsetzt mit Rohrglanzgras, bilden die Ufervegetation, strecken-

weise ersetzt durch Pestwurz-Uferfluren. Der Gewässerlauf ist 

geschiebeführend wegen seiner geradlinigen Bachbettführung mit 

schießendem Abfluss und einer folglichen Eintiefung. Teilabschnit-

te des Kanals liegen oberhalb des Geländes vor allem die Nordstre-

cke mit aufgeschütteten Dämmen. Auch der nördliche Kanallauf 

wird am Gewässerrand weitgehend von nitrophilen Hochstauden-

fluren mit Rossminze, Brennnesseln und Rohrglanzgrasröhrichten 

begleitet.“  

Die Strogen ist im Bereich des Bebauungsplans von der Gelän-

demorphologie her im Vergleich zu anderen Abschnitten weiter 

oberhalb stark eingetieft und weist vergleichsweise steile Ufer-

böschungen auf. Ihr Wasserspiegel liegt im Sommer (Niedrigwas-

ser) mehrere Meter unter dem Geländeniveau des Plangebiets. 

Anhand der Hochwassermarken im Geäst der Begleitgehölze 

(Treibgut) lässt sich jedoch das jahreszeitlich stark schwankende 

Wasserspiegelniveau erkennen. Hochwasserstände liegen dem-

nach 1,50 m bis max. 2 m über dem Niedrigwasserstand. Die 

Wasserstände bleiben jedoch i.A. unter der Geländeoberkante. 

Ca. 20% der Uferbereich der Strogen im o.g. Biotop sind als 

Hochstaudenflur nach Art. 13d (BayNatSchG) als Biotop ge-

schützt. Im engeren Wirkraum des Vorhabens sind an den ver-

hältnismäßig steilen Bachufern vereinzelt sehr kleinflächig noch 

Reste stark an typischen Arten verarmter Hochstaudenfluren zu 

erahnen. Der Bereich entlang des geplanten Baugebiets ist nicht 

nach Art. 13d (BayNatSchG) als Biotop schützenswert. 

Die beidseitig bachbegleitenden Gehölzsäume sind im Abschnitt 

des Bebauungsplans einzeilig und streckenweise stark lückig, 

insbesondere auf der Wartenberger Uferseite. Dort sind des 

Weiteren keine großen, älteren Bäume, totholz- oder höhlenrei-

che Bäume mit speziellen Habitatfunktionen zu finden. Der 

Ufersaum beschränkt sich im Wesentlichen auf die Uferböschung 

selbst. Im Bewuchs dominieren Brennnessel, Mädesüß und Rohr-

glanzgras. 

Die Uferbereiche sind nicht derart ausgeprägt, dass sie eine ein-

deutige Einstufung als Lebensraumtypen (LRT) nach Anhang I 

der FFH-Richtlinie zulassen (z.B. LRT 91E0* Weichholzaue oder 

LRT 6430 Feuchte Hochstaudenflur). Auch das Gewässer selbst 

entspricht nicht dem LRT 3260 (Flüsse der planaren bis monta-

nen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des 

Callitricho-Batrachion), dem es in großen Teilen innerhalb des 

bachaufwärts gelegenen FFH-Gebiets zuzuordnen ist. Dennoch 

ist das Biotop selbst als noch naturnaher Lebensraum mit hoher 

Funktion als wirksame Biotopvernetzungsachse für Gewässer und 

angrenzende Lebensraumstrukturen anzusehen. 

Ein am Rande des Gebiets vorhandener Gehölzstreifen von 10 m 

Breite und ca. 60 m Länge bleibt zur Vermeidung von Beein-

trächtigungen erhalten. Das geplante Gebiet hält ansonsten zum 

Biotop einen Abstand von ca. 5 bis 12 Metern ein. 

Betroffenheit: ufernahe Bebauung kann die Biotopvernetzung 

beeinträchtigen. 

2.3.8 Wasserschutzgebiete nach § 51 des 

Wasserhaushaltsgesetzes, Heilquel-

lenschutzgebiete nach § 53 Absatz 4 

des Wasserhaushaltsgesetzes, Risiko-

gebiete nach § 73 Absatz 1 des Was-

serhaushaltsgesetzes sowie Über-

schwemmungsgebiete nach § 76 des 

Wasserhaushaltsgesetzes 

nicht betroffen; das Überschwemmungsgebiet des hundertjährli-

chen Hochwassers der Strogen reicht nicht bis in das Planungs-

gebiet; beim Hochwasser im Juni 2013 wurden Wasserstände von 

ca. 25 bis 48 cm über denen des hundertjährlichen Hochwassers 

gemessen; das Planungsgebiet war auch davon nicht berührt; 
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2.3.9 Gebiete, in denen die in den Gemein-

schaftsvorschriften festgelegten 

Umweltqualitätsnormen bereits 

überschritten sind 

nicht betroffen;  

2.3.10 Gebiete mit hoher Bevölkerungsdich-

te, insbesondere Zentrale Orte im 

Sinne des § 2 Absatz 2 Nummer 2 des 

Raumordnungsgesetzes 

der Markt Wartenberg ist ein zentraler Ort; Wohnbauflächen oder 

sonstige besiedelte Flächen werden nicht unmittelbar bean-

sprucht; das östlich benachbarte Gebiet hat eine Bevölkerungs-

dichte von ca. 60 Einwohner pro Hektar; südlich, nördlich und 

westlich befinden sich keine Wohnnutzungen; 

Betroffenheit: Erhöhung der Geräuschimmissionen und des 

Verkehrs (s.o., Nr. 1.4). 

2.3.11 in amtlichen Listen oder Karten 

verzeichnete Denkmäler, Denkmalen-

sembles, Bodendenkmäler oder Ge-

biete, die von der durch die Länder 

bestimmten Denkmalschutzbehörde 

als archäologisch bedeutende Land-

schaften eingestuft worden sind 

nicht betroffen; im Planungsgebiet sind keine Denkmäler oder 

archäologisch bedeutende Landschaften verzeichnet; die 

nächstgelegenen Baudenkmäler werden aufgrund ihrer Entfer-

nung von über 600 Metern nicht beeinträchtigt; 

 

Die möglichen nachteiligen Auswirkungen eines Vorhabens sind anhand der unter den Nummern 1 und 2 

aufgeführten Kriterien zu beurteilen; insbesondere ist Folgendem Rechnung zu tragen: dem Ausmaß, dem 

grenzüberschreitenden Charakter, der Schwere und Komplexität, der Dauer, der Häufigkeit und der Reversi-

bilität. 

3. überschlägige Beschreibung der möglichen nachteiligen Umweltauswirkun-

gen auf Grundlage der Merkmale des Vorhabens und des Standortes 

Beurteilung der Erheblich-

keit der Auswirkungen  

Boden Verlust von Bodenfunktionen durch Überbauung und  

Versiegelung auf einer Fläche von ca. 4.500 m²; 

unerheblich 

Wasser Erhöhter Oberflächenwasseranfall und beschleunigter 

Abfluss durch Versiegelung und Überbauung von Flächen. 

Dadurch wird die Grundwasserneubildungsrate herabge-

setzt. Betroffen ist eine Fläche von ca. 4.500 m². Teilweise 

Verminderung durch das Anpflanzen von Bäumen; Vermei-

dung durch den Schutz eines vorhandenen Gehölzstreifens. 

unerheblich 

Luft/Klima Die Versiegelung von Flächen verringert im Bereich des 

Mikroklimas die Kaltluftentstehung und verschlechtert die 

Luftregeneration. Durch die zu erwartende Versiegelung 

wird die Situation im Gebiet hinsichtlich sommerlicher 

Überhitzung verschlechtert. In der Bauphase sind Staub-

immissionen möglich, beim Betrieb Kfz-Abgase. Verminde-

rung durch das Anpflanzen von Bäumen. 

 Es kommt durch die Planung höchstens zu einer geringen 

Reduktion der Kaltluftentstehung.  

 Es kommt infolge der Planung höchstens zu einer gerin-

gen Reduktion der Frischluftentstehung. 

 Durch die Planung wird die Ventilationswirkung im Ver-

hältnis zur Ausgangssituation auch auf lokaler Ebene 

nicht oder kaum spürbar verringert 

 Es ist nicht zu erwarten, dass infolge der Planung Lokal-

winde zum Erliegen kommen oder stark beeinträchtigt 

werden oder dass regionale Winde negativ beeinflusst 

werden 

 Durch die Planung wird kein Bereich mit Klimaaus-

gleichsfunktion innerhalb eines stark vorbelasteten 

Raumes in Anspruch genommen 

unerheblich 
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Tiere Verlust von Lebensraum durch Überbauung; jedoch nur 

geringe Bedeutung des Lebensraums. Barrierewirkung für 

Biotopvernetzung wird durch Schutzabstände zum Ufer des 

Strogenflutkanals vermieden. Durch die Anpflanzung von 

Bäumen wird neuer Lebensraum geschaffen. 

unerheblich 

Pflanzen Verlust von Lebensraum durch Überbauung; jedoch nur 

geringe Bedeutung des Lebensraums. Durch den Schutz 

bestehender Gehölze werden große Eingriffe vermieden.  

unerheblich 

Landschaft Verlust der Erlebbarkeit der bisher freien Bachlandschaft; 

jedoch nur kleiner Bereich betroffen; das Gebäude wird so 

eng wie möglich am bisherigen Ortsrand positioniert; 

unerheblich 

Kultur-/Sachgüter nicht betroffen - 

Mensch Zunahme von Lärmemissionen unter Einhaltung der gesetz-

leichen Richt- und Grenzwerte; Anstieg des Verkehrsauf-

kommens um 1.300 bis 1.400 Kfz/Tag;  

unerheblich 

4 Fazit 

Das Vorhaben führt sehr wahrscheinlich nicht zu erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen. Es besteht 

keine Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung. 
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